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Ingenieur- und Sachverständigenbüro 
Diplom-Volkswirt 

Georgios Eglentzes 
„Zertifizierter Sachverständiger für die Bewertung von Standardimmobilien 
izert Hochschule Anhal KöR ZIS izert HSA S " 

Georgios Eglentzes, 67434 Neustad!/W .. Hauberallee 12 

Amtsgericht Rockenhausen 
Kreuznacher Str. 37 

eMail: 

Internet: 

Firmensitz: 

lmWERT~ 

info@imwert.de 

www.imwert.de 

Hauberallee 12 

67806 Rockenhausen 67434 Neustadt a. d. Weinstraße 

GUTACHTEN 
Verkehrswertermittlung i. S. d. § 194 Baugesetzbuch 

Zwangsversteigerungssache 1 K 54/25 
Versteigerungsobjekt , 
eingetragen im Grundbuch von Winnweiler, Blatt 513 
Gemarkung Winnweiler , lfd. Nr. 2, Flurstück 12/3 
Gebäude- und Freifläche Alsenzstraße 14, 427 m2 

Datum: 
Az.: 

Der Verkehrswert des Grundstücks wurde zum Stichtag 
13.02.2026 ermittelt mit rund 

170.000,00 €. 

Ausfert igung Nr. 1/2/3/4 
Dieses Gutachten (anonymis iert) besteht aus 47 Seiten. 
Es wurde in vier Ausfertigungen erstellt, davon eine für meine Unterlagen . 

20. März 2026 
AG-ROK1 K54/25 

Für das AG Rockenhausen wurde eine inhaltsgleiche PDF-Da tei erstellt sowie ein Beiblatt mit Angaben zu 
Schuldner/Eigentümer , Mieter/Pächter, Hausverwaltung und Zwangsverwaltung . 

 



Verkehrswert i. S. d. § 194 BauGB Alsenzstraße 14, 67722 Winnweiler Az: AG-ROK1K54/25 

Inhaltsverzeichnis 

Nr. 

1 
1.1 
1.2 
1.3 

2 
2.1 
2.1.1 
2.1.2 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.5.1 
2.5.2 
2.5.3 
2.6 
2.7 
2.8 

3 
3.1 
3.2 
3.2.1 
3.2.2 
3.2.3 
3.2.4 
3.2.5 
3.2.5.1 
3.2.6 
3.3 

4 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.4.1 
4.4.2 
4.5 
4.5.1 
4.6 
4.6.1 
4.6.2 
4.7 
4.7.1 

5 

6 

7 

8 
8. 1 
8.2 
8.3 

9 

Abschnitt Seite 

Allgemeine Angaben ................................................................................................................... 3 
Angaben zum Bewertungsobjekt ........................... ., ..................................................................... 3 
Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung ................................................................ ., .... 3 
Besen derhe iten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers ... ., ............................... __ .............. 5 

Grund- und Bodenbeschreibung ............................................................................................... 6 
Lage ............................................................................................................................................... 6 
Großräumige Lage ................................................................................. ., ................................. 6 
Kleinräumige Lage ...................................................................................................................... 7 
Gestalt und Form ..................................................................................................................... ., .... 7 
Erschließung, Baugrund etc..................................................................... . ................................ 7 
Privatrechtliche Situation ................................... ., ........................................ ,. .............................. 8 
Öffentlich-rechtliche Situation ........................................................................................................ 8 
Baulasten und Denkmalschutz ...................................................................................................... 8 
Bauplanungsrecht ............. ., ......................................................................................................... 8 
Bauordnungsrecht............................................................................... . ............... ., ..................... 9 
Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation ........................... , ...................................................... 9 
Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen..................................... .................... ........... . .... 9 
Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation .............................................................................. 9 

Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen .................................................................... 10 
Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung ........................................................................ 10 
Einfamilienhaus mit Anbauten .................................................................................................... 10 
Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht. ................................................................................... 10 
Nutzungseinheiten, Raumaufteilung ............ , .............................................................................. 10 
Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) ............................................... 10 
Allgemeine technische Gebäudeaussta1tung .......... ., ................................................................. 11 
Raumausstattungen und Ausbauzustand ................................................................................... 11 
Vorbemerkungen zur Ausstattun gsbeschre ibu ng ...................................................................... 11 
Besondere Bauteile/ Einrichtungen .............. ., ............................................................................ 11 
Außenanlagen ............................................................................................................................. 12 

Ermittlung des Verkehrswerts ................................................................................................. 13 
Grundstücksdaten ...................................................................................................................... 13 
Verfahrenswahl mit Begründung...................................... . ..................................................... 14 
Bodenwertermittlung . . . . . . .. . .. . . . .. . ... . . . . .. .... . . . . . . . .... .. . . . . . . . .... . .... . .... . .. . . .......................................... 15 
Sachwertermittlung ..................................... ., .............................. , . ., .................. ., ......................... 17 
Das Sachwertmodell der lmmobilienwertermittlungsverordnung ................................................ 17 
Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe . . . . . . ............................. 17 
Sachwertberechnung ............................................................................................................... 20 
Erläuterung zur Sachwertberechnung ......................................................................................... 21 
Ertragswertermlttlung ......... ., ...................................................................................................... 24 
Das Ertragswertmodell der Im rnobi lienwertermittlu n gsverord n ung ............................. __ ............. 24 
Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe .................................. 24 
Ertragswertberechnung .................................................................................... .,, ........................ 27 
Erläuterung zur Ertragswertberechnung ............................................................... __ ................... 28 

Verkehrswert ................................... , ................................................. ~11111.,.••••11••···· ................... II, ................ ~~··········· 30 

Wert der Lasten Grundbuch Abteilung 11 ................................................................................ 31 

Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung ...................................................................... 33 

Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software ....................................................... 34 
Rechtsgrund lagen der Verkehrswertermittlung ...... __ ................................................................. 34 
Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten ................................... __ ................................. 35 
Verwendete fachspezifische Software ........................................................................................ 35 

Verzeichnis der Anlagen ........................................................................................................... 36 

Georgios Eglentzes Diplom-Volkswirt info@imwert.de Seite 2 

 



Verkehrswert i. S. d. §194 BauGB Alsenzstraße 14, 67722 Winnweiler Az.: AG-ROK1K54/25 

1 Allgemeine Angaben 
1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 

Art des Bewertungsobjekts: 

0 bj ektad resse: 

Grundbuchangaben: 

Katasterang abe n: 

Grundstück, 
bebaut mit einem Einfamilienhaus mit Garage 

Alsenzstraße 14 
67722 Winnweiler 

Grundbuch von Winnweiler, 
Blatt 513, lfd. Nr. 2 

Gemarkung Winnweiler, 
Flurstück 12/3, Fläche 427 m2 

1.2 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 

Gutachtenauftrag Gemäß Beschluss des Amtsgerichts Rockenhausen, 
Kreuznacher Str. 37, 67806 Rockenhausen vom 
19.02.2025 soll ein schriftliches Sachverständigeng ut­
achten erstellt werden. 

Werterm ittl u ngss tichtag: 

Qualitätsstichtag: 

0 rtsbes ichtig u ng: 

Umfang der Besichtigung etc.: 

Georgios Eglentzes Diplom-Volkswirt 

13.02.2026 

13.02.2026 entspricht dem Wertermittlungsstichtag 

13.02.2026 

Es kannte lediglich eine Außenbesichtigung des Ob­
jekts durchgeführt werden. Das Objekt konnte dabei 
stark eingeschränkt in Augenschein genommen wer­
den. 

Hinweis 
Für die nicht besichtigten oder nicht zugänglich ge­
machten Bereiche wird unterstellt, dass der während 
der Besichtigung gewonnene Eindruck auf diese Be­
reiche übertragbar ist und ggf. Mängel- und Scha­
densfreiheit besteht. Das Gutachten konnte aus­
schließlich auf Grundlage einer äußeren Inaugen­
scheinnahme erstellt werden. Ein Betreten des Ge­
bäudes und eine detaillierte Innenaufnahme wurden 
dem Sachverständigen nicht ermöglicht. Eine voll­
ständige Bewertung nach den Vorgaben der lm­
moWertV setzt grundsätzlich eine umfassende Kennt­
nis sowohl der äußeren als auch der inneren Beschaf­
fenheit der Immobilie voraus. 

Auch wenn z.B. ein Dach oder die Fassade von außen 
besichtigt wurden, sind exakte Rückschlüsse über 
diese Gewerke nicht möglich. Beispielsweise können 
auch augenscheinlich ältere Dächer und Fassaden 
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Teilnehmer am Ortstermin: 

Eigentümer/in: 

Mieter/in: 

Hausverwaltung: 

Zwangsverwaltung; 

Gewerbebetrieb: 

Zubehör: 

Bewegliche Gegenstände: 

Verdacht auf Hausschwamm: 

neuwertig von innen gedämmt oder erneuert sein. 
Auch von außen gut erscheinende Gewerke können 
von innen mit Schäden behaftet sein. Eine exakte 
und/oder detaillierte Schätzung/Bestimmung allein 
anhand der äußeren Erscheinung wäre methodisch 
angreifbar und hätte ein verzerrtes Bild ergeben, wel­
ches unter anderem auch einer Scheingenauigkelt 
gleichzusetzen wäre. 
Der im Gutachten unterstellte gewogene NHK 2010, 
die Restnutzungsdauer sowie die weiteren Bewer­
tungsansätze sind daher ohne die erforderliche Si­
cherheit bestimmt/festgestellt worden (Risiko). 

Eine Präzisierung ist aus den vorgenannten Gründen 
und ohne Zutritt zur Immobilie nicht möglich. Vorei­
nem Ankauf sollte generell das Objekt besichtigt wer­
den, um ggf. eigene Kosten- und Wertermittlungen er­
gänzend zum Gutachten berücksichtigen zu können. 

der Sachverständige 

bekannt, siehe Beiblatt 

siehe Beiblatt 

siehe Beiblatt 

siehe Beiblatt 

Auf dem Grundstück wird soweit erkennbar kein Ge­
werbebetrieb unterhalten. 

Zubehör im Sinne des § 97 BGB wurde (soweit er­
sichtlich) auf dem Bewertungsgrundstück nicht vorge­
funden. 

Bewegliche Gegenstände im Sinne des§ 55 ZVG sind 
soweit ersichtlich nicht vorhanden. 

Nicht besichtigt. 

Wohnpreisbindung§ 17 WoBindG: Dem Unterzeichner ist nicht bekannt, dass es sich um 
eine „Zweckbestimmte Wohnung" nach dem § 17 
WoBindG handelt 

herangezogene Unterlagen, Erkun­
digungen, Informationen: 

Georgios Eglentzes Diplom-Volkswirt 

Vom Auftraggeber wurden für diese Gutachtenerstel­
lung folgende Unterlagen und Informationen zur Ver­
fügung gestellt: 
• unbeglaubigter Grundbuchauszug 
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Vom Sachverständigen wurden folgende Auskünfte 
und Unterlagen beschafft: 
• Flurkartenauszug im Maßstab 1:1.000 
• Berechnung der Brutto-Grundfläche und der WohnN 

und Nutzflächen 
• Auskunft Baurecht 
• Auskunft Altlasten 
• Auskunft Baulasten 
• örtliche Feststellungen 
• Auskunft aus dem Sprengnetter-Marktdatenshop 
• Auskunft Gutachterausschuss 

1.3 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers 

Im Rahmen der Zwangsversteigerung werden die in Abt. II eingetragenen Lasten bewertet, 
jedoch beim Verkehrswert nicht in Abzug gebracht. 

Anmerkung zu Flächen / Unterlagen: 
Die Flächen wurde auf Basis von vorliegenden Unterlagen (maßstäblicher Lageplan) sowie 
mit Hilfe von Umrechnungskoeffizienten der aktuellen Wertermittlungsliteratur ermittelt (Ab­
weichungen möglich). Ein Aufmaß wurde nicht vorgenommen. Lt. Auskunft der KreisverN 
waltung Donnersbergkreis konnten keine Bauunterlagen im Archiv ausfindig gemacht wer­
den. 

Anmerkung zum Ortstermin/Objektzustand: 
Grundlage der Wertermittlung ist der am Ortstermin eingeschränkt von außen augen­
scheinlich aufgenommene Objektzustand (Risiko, keine Innenbesichtigung). 
Das Haus macht einen vernachlässigten Eindruck, eine genaue Einschätzung ist auf Grund 
der Außenbesichtigung nicht möglich. 
Einern potenziellen Interessenten wird empfohlen, das Objekt selbstständig aufzunehmen, 
da ggf. noch weitere Kosten (Modernisierungen, Investitionen, Risiko, Entsorgung etc.) zu­
sätzlich zu dieser Wertermittlung zu berücksichtigen sind. 

Hinweis zum Sachwertfaktor und dem Liegenschaftszinssatz: 
Wir, als regional tätiges Sachverständigenbüro haben festgestellt, dass aufgrund der aktu­
ellen Vorkommnisse (Krieg, Zinsentwicklung, Inflation etc.), die im Landesgrundstücks­
marktbericht Rheinland-Pfalz (LGM) veröffentlichen Marktdaten sowie die vorgeschlagene 
Anwendung zur zeitlichen Anpassung nicht mehr vollumfänglich, die sich verändernden 
Gegebenheiten am Immobilienmarkt, widerspiegeln. Aktuell (Bewertungsstichtag) befinden 
sich die Bauzinsen auf einem ähnlichen Niveau wie 2010 - 2016. Zu diesem Zeitpunkt 
wurden statistisch höhere Liegenschaftszinsen und niedrigere Sachwertfaktoren ausgewer­
tet und veröffentlicht. Diese und obige Besonderheiten werden bei der Wahl der wertrele­
vanten Daten soweit wie möglich berücksichtigt. 
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2 Grund- und Bodenbeschreibung 
2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

Bundesland: 

Kreis: 

Ort und Einwohnerzahl: 

überörtliche Anbindung / Entfer­
nungen: 

Georgios Eglentzes Diplom-Volkswirt 

Rheinland-Pfalz 

Donnersbergkreis 

Winnweiler (ca. 4.800 Einwohner) 

Nächstgelegene größere Städte: 
Grünstadt ca. 32 km, Kirchheimbolanden ca. 23 km, 
Kaiserslautern ca. 29 km 

Landeshauptstadt: 
Mainz ca. 70 km 

Bundesstraßen: 
B 48 ca. 1,5 km 

Autobahnzufahrt: 
A 63 Winnweiler ca. 4 km 

Bahnhof: 
Bhf. Winnweiler ca. 1,3 km 

Flughafen: 
Frankfurt am Main ca. 95 km 

info@imwert.de Seite 6 
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2.1.2 Kleinräumige Lage 

innerörtliche Lage: Siehe Anlagen 

Art der Bebauung und Nutzungen überwiegend wohnbauliche Nutzungen 
in der Straße und im Ortsteil: 

Topografie: von der Straße abfallend 

2.2 Gestalt und Form 

Gestalt und Form: siehe Anlagen 

2.3 Erschließung, Baugrund etc. 

Straßenart: 

Straßenausbau: 

Wohnstraße 

voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen; 
Gehwege beiderseitig vorhanden; 
Parkmöglichkeit vorhanden 

Anschlüsse an Versorgungsleitun- nicht besichtigt 
gen und Abwasserbeseitigung: 

Grenzverhältnisse, nachbarliche 
Gemeinsamkeiten: 

Baugrund, Grundwasser (soweit 
augenscheinlich ersichtlich): 

Altlasten: 

mehrseitige Grenzbebauung des Wohnhauses 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund 

siehe Anlagen 

Anmerkung: In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Bau­
grund- und Grundwassersituation insoweit berück­
sichtigt, wie sie in die Vergleichskaufpreise bzw. Bo­
denrichtwerte eingeflossen ist. Darüberhinausge­
hende vertiefende Untersuchungen und Nachfor­
schungen wurden nicht angestellt. 
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2.4 Privatrechtliche Situation 

grundbuchlich gesicherte Belastun­
gen: 

Anmerkung: 

Herrschvermerke: 

nicht eingetragene Rechte und 
Lasten: 

Dem Sachverständigen liegt ein unbeglaubigter 
Grundbuchauszug vom 19.11.2025 vor. 
Hiernach bestehen in Abteilung II des Grundbuchs 
von Winnweiler, Blatt 513, folgende Eintragungen. 

Pos. 1: Kanalisationsanlagenrecht... 
Pos. 2: gelöscht 
Pos. 3: Sanierungsvetfahren ... 
Pos. 4, 5: gelöscht 

Gemäß Beschluss des Amtsgerichtes Rockenhausen 
vom 19.12.2025 ist die Zwangsversteigerung ange­
ordnet. 

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung 111 des Grund­
buchs verzeichnet sein können, werden in diesem 
Gutachten nicht berücksichtigt. Es wird davon ausge­
gangen, dass ggf. valutierende Schulden beim Ver­
kauf gelöscht oder durch Reduzierung des Verkaufs­
preises ausgeglichen werden. 

Keine Eintragungen. 

Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. begüns­
tigende) Rechte, besondere Wohnungs- und Mietbin­
dungen sowie Verunreinigungen sind augenscheinlich 
nicht vorhanden. 
Diesbezüglich wurden keine weiteren Nachforschun­
gen und Untersuchungen angestellt. 
Diesbezügliche Besonderheiten sind ggf. zusätzlich 
zu dieser Wertermittlung zu berücksichtigen. 

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 

Eintragungen im Baulastenver­
zeichnis: 

Denkmalschutz: 

2.5.2 Bauplanungsrecht 

Darstellungen im Flächennut­
zungsplan: 

Georgios Eglentzes Diplom-Volkswirt 

siehe Anlagen 

Es besteht nach Einsicht in die Liste der Kulturdenk­
mäler RLP der Generaldirektion Kulturelles Erbe 
Rheinland-Pfalz (www.gdke-rlp.de) kein Denkmal­
schutz. 

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächen­
nutzungsplan als gemischte Baufläche (M) dargestellt 
(siehe Anlagen). 
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Festsetzungen im Bebauungsplan: Für den Bereich des Bewertungsobjektes ist kein 
rechtskräftiger Bebauungsplan vorhanden. Die Zuläs­
sigkeit von Vorhaben ist demzufolge nach § 34 
BauGB zu beurteilen (Lt. Auskunft der Verbandsge­
meinde Winnweiler vom 12.01.2026). 

2.5.3 Bauordnungsrecht 

Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt. 
Bei dieser Wertermittlung wird deshalb die materielle Legalität der baulichen Anlagen und 
Nutzungen vorausgesetzt. 

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation 

Entwicklungszustand (Grund- baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 lmmoWertV 21) 
stücksqualität): 

abgabenrechtlicher Zustand: Das Bewertungsgrundstück ist bezüglich der Beiträge 
und Abgaben für Erschließungseinrichtungen nach 
BauGB und KAG im Gutachten als abgabenfrei unter­
stellt. 
Wiederkehrende Kommunalabgaben wie z. B. Stra­
ßenentwässerung, Grundsteuer, Straßenausbaubei­
trag sind mit hoher Wahrscheinlichkeit in normalem 
Umfang zu entrichten. 
Ggf. bestehende Besonderheiten (erhöhte Abgaben 
und Beiträge) wurden am Ortstermin nicht mitgeteilt 
und sind ggf. zusätzlich zum Gutachten zu berück­
sichtigen. 

2. 7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen 

Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Situation wurden, sofern 
nicht anders angegeben, fernmündlich/ per E-Mail eingeholt. 
Es wird empfohlen, vor einer vermögensmäßigen Disposition bezüglich des Bewertungs­
objekts zu diesen Angaben von der jeweils zuständigen Stelle schriftliche Bestätigungen 
einzuholen. 

2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 

Das Grundstück ist mit einem Einfamilienhaus mit Garage bebaut. 
Ob das Objekt leerstehend oder eigengenutzt wird, ist nicht bekannt. 
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3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 
3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 

Az.: AG-ROK1K54/25 

Grundlage für die Gebäudebeschre'ibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbe­
sichtigung sowie die ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. 
Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herlei­
tung der Daten in der Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und 
vorherrschenden Ausführungen und Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen 
können Abweichungen auftreten, die dann allerdings nicht wesentlich werterheblich sind. 
-Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unter­
lagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen 
Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der 
technischen Ausstattungen und Installationen {Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht 
geprüft; im Gutachten wird die Funktionsfähigkeit unterstellt. 
Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d. h. offen­
sichtlich erkennbar waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhande­
nen Bauschäden und Baumängel auf den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt wor­
den. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende Untersuchung anstellen zu 
lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheits~ 
schädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt. 

3.2 Einfamilienhaus mit Anbauten 

3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 

Gebäudeart: Einfamilienhaus mit Anbauten; 
Satteldach 

Baujahr: (unbekannt) 

Modernisierung: soweit ersichtlich und vermutlich, geringfügig bis nicht 
wesentlich 

Energieeffizienz: 

Außenansicht: 

Energieausweis liegt nicht vor 

siehe Fotodokumentation 

3.2.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung 

keine Grundrisse vorhanden 

3.2.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 

Konstruktionsart: 

Keller: 

Umfassungswände: 

Innenwände: 

Georgios Eglentzes Diplom-Volkswirt 

Massivbau 

nicht besichtigt 

Mauerwerk 

nicht besichtigt 
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Geschossdecken: 

Treppen: 

Hauseingang ( s bere ich): 

Dach: 

Alsenzstraße 14, 67722 Winnweiler 

nicht besichtigt 

nicht besichtigt 

siehe Fotodokumentation 

Dachkonstruktion: 
vermutlich Holzdach 

Dachform: 
Sattel- oder Giebeldach 

Dacheindeckung: 
Dachziegel 

Az.: AG-ROK1K54/25 

3.2.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 

Wasserinstallationen: 

Abwasserinstallationen: 

E lektroi nsta llatio n: 

Heizung: 

Lüftung: 

Warmwasserversorgung: 

nicht besichtigt 

nicht besichtigt 

nicht besichtigt 

nicht besichtigt 

soweit ersichtlich, 
keine besonderen Lüftungsanlagen (herkömmliche 
Fensterlüftung) 

nicht besichtigt 

3.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand 

3.2.5.1 Vorbemerkungen zur Ausstattungsbeschreibung 

Auf eine detaillierte Auflistung der nicht besichtigten Gewerke und des Ausbauzustandes 
wird verzichtet. Fotos dokumentieren dem am Ortstermin aufgenommene Objektzustand 
von außen. 

3.2.6 Besondere Bauteile/ Einrichtungen 

besondere Bauteile: 

besondere Ein richtu nge n: 

Besonnung und Belichtung: 

Bauschäden und Baumängel: 

Georgios Eglentzes Diplom-Volkswirt 

nicht besichtigt 

nicht besichtigt 

nicht besichtigt 

siehe besondere objektspezifische Grundstücks­
merkmale und Alterswertminderung 
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wirtschaftliche Wertminderungen: siehe besondere objektspezifische Grundstücks­
merkmale und Alterswertminderung 

3.3 Außenanlagen 

soweit ersichtlich und vermutlich 1 Versorgungsanlagen vom Hausanschluss bis an das öf­
fentliche Netz, Hofbefestigung, Gartenanlagen und Pflanzungen, Einfriedung etc. 
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4 Ermittlung des Verkehrswerts 
4.1 Grundstücksdaten 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einem 
Einfamilienhaus mit Garage bebaute Grundstück in 
67722 Winnweller, Alsenzstraße 14 zum 
Wertermittlungsstichtag 13.02.2026 
ermittelt. 

Grundstücksdaten: 
Grundbuch Blatt lfd. Nr. 
Winnweiler 513 2 

Gemarkung Flurstück Fläche 
Winnweiler 12/3 427 m2 

Georgios Eglentzes Diplom-Volkswirt info@imwert.de 

Az.: AG-ROK1 K54/25 
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4.2 Verfahrenswahl mit Begründung 

Entsprechend den Gepflogenheiten im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und der sonstigen 
Umstände dieses Einzelfalls, insbesondere der Eignung der zur Verfügung stehenden Da­
ten (vgl. § 6 Abs. 1 Satz 2lmmoWertV), ist der Verkehrswert von Grundstücken mit der 
Nutzbarkeit des Bewertungsobjekts vorrangig mit Hilfe des Sachwertverfahrens zu ermit­
teln, insbesondere weil diese üblicherweise nicht zur Erzielung von Erträgen, sondern zur 
(persönlichen oder zweckgebundenen) Eigennutzung bestimmt sind. 
Das Sachwertverfahren (gern.§§ 35 - 39 lmmoWertV) basiert im Wesentlichen auf der Be­
urteilung des Substanzwerts. Der vorläufige Sachwert (d. h. der Substanzwert des Grund­
stücks) wird als Summe von Bodenwert, dem vorläufigen Sachwert der baulichen Anlagen 
sowie dem vorläufigen Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen er­
mittelt. 
Zusätzlich wird eine Ertragswertermittlung (gern. §§ 27 - 34 lmrnoWertV) durchgeführt; 
das Ergebnis wird jedoch nur unterstützend, vorrangig als von der Sachwertberechnung 
unabhängige Berechnungsmethode, bei der Ermittlung des Verkehrswerts herangezogen. 
Der vorläufige Ertragswert nach dem allgemeinen Ertragswertverfahren (gern. § 28 lm­
moWertV) ergibt sich aus dem Bodenwert und dem kapitalisierten jährlichen Reinertragsan­
teil der baulichen Anlagen zum Wertermittlungsstichtag. 
Der Bodenwert ist jeweils getrennt vom Wert der baulichen und sonstigen Anlagen bzw. 
vom Ertragswert der baulichen Anlagen i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichskaufprei­
sen im Vergleichswertverfahren (vgl. § 40 Abs. 1 lmmoWertV) so zu ermitteln, wie er sich 
ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 
liegen jedoch geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese zur Bodenwertermittlung 
herangezogen werden (vgl. § 40 Abs. 2 lmmoWertV). Der Bodenrichtwert ist der durch­
schnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken, die zu einer Boden­
richtwertzone zusammengefasst werden, für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und 
Wertverhältnisse vorliegen. Er ist bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksfläche. Der 
veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner absoluten Höhe auf Plausibilität über­
prüft und als zutreffend beurteilt. Die nachstehende Bodenwertermittlung erfolgt deshalb auf 
der Grundlage des Bodenrichtwerts. Abweichungen des Bewertungsgrundstücks von dem 
Richtwertgrundstück in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen - wie Erschlie­
ßungszustand, beitragsrechtlicher Zustand, Lagemerkmale, Art und Maß der baulichen oder 
sonstigen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstückszuschnitt - sind durch entspre­
chende Anpassungen des Bodenrichtwerts berücksichtigt. 
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4.3 Bodenwertermittlung 

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 
Der Bodenrichtwert beträgt 160,00 €/m2 zum Stichtag 01.01.2026. 
Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert: 

Entwicklungsstute = baureifes Land 
Art der baulichen Nutzung = M (gemischte Baufläche) 

beitrag s rechtli eher Zu stand = frei 
Zahl der Vollgeschosse (ZVG) = II 
Bauweise = offen 
Grundstücksfläche (f) = 650 m2 

Beschreibung des Bewertungsgrundstücks 

We rterm ittl u ng sstich tag = 13.02.2026 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 
Art der baulichen Nutzung = M (gemischte Baufläche) 
beitragsrechtl ic her Zustand = frei 
Grundstücksfläche (f) = 427 m2 
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Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks 
Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertemiitt­
lungsstichtag 13.02.2026 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewer­
tu n gsg ru ndstücks angepasst. 

1. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 

beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts ;;;;; frei 
beitragsfreier Bodenrichtwart = 160,00 €/m2 

(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

R ichtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01.01.2026 "13.02.2026 )< 1,000 

III. Anpassungen wegen Abweichungen In den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 
Art der baulichen M (gemischte Bau- M (gemischte Bauflä- X 1,000 
Nutzung fläche) ehe) 

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag = 160,00 €/m2 

Fläche (m") 650 427 X 1,000 
E ntw ickl u ngsstufe baureifes Land baureifes Land X 1,000 

Vollgeschosse ll X 1,000 

Bauweise offen X 1,000 
vorläuflger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bo- = 160,00 €fm 2 

denrichtwert 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

objektspezlflsch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert = 160,00 €Im" 
Fläche X 427 m2 

beitragsfreier Bodenwert = 68.320,00 € 
td. 68.300,00..i 

Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermituungsstichtag 13.02.2026 insgesamt 
68.300.00 €. 
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4.4 Sachwertermittlung 

4.4.1 Das Sachwertmodell der lmmobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 - 39 lm­
moWertV beschrieben. 
Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorläufigen Sachwerten 
der auf dem Grundstück vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebäude und bauliche Au­
ßenanlagen) sowie der sonstigen (nicht baulichen) Anlagen (vgl. § 35 Abs. 2 lmmoWertV) 
und ggf. den Auswirkungen der zum Wertermittlungsstichtag vorhandenen besonderen ob­
jektspezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet. 
Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen gemäß § 
40 Abs. 1 lmmoWertV i.d.R. im Vergleichswertverfahren nach den§§ 24 -26 lmmoWertV 
grundsätzlich so zu ermittelnt wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut 
wäre. 
Der vor1äufige Sachwert der baulichen Anlagen (inkl. besonderer Bauteile, besonderer (Be­
triebs)Einrichtungen und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durchschnittlicher 
Herstellungskosten unter Berücksichtigung der jeweils individuellen Merkmale, wie z.B. Ob­
jektart, Gebäudestandard und Restnutzungsdauer (Alterswertminderung) abzuleiten. 
Der vorläufige Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits anderweitig mit­
erfasst worden ist, entsprechend der Vorgehensweise für die Gebäude i.d.R. auf der Grund­
lage von durchschnittlichen Herstellungskosten, Erfahrungssätzen oder hilfsweise durch 
sachverständige Schätzung (vgl. § 37 lmmoWertV) ermittelt. 
Die Summe aus Bodenwert, vorläufigem Sachwert der baulichen Anlagen und vorläufigem 
Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorläufigen Sach­
wert des Grundstücks. 
Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist anschließend hinsichtlich seiner Rea­
lisierbarkeit auf dem örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen. Zur Berücksichtigung der 
Marktlage (allgemeine Wertverhältnisse) ist i.d.R. eine Marktanpassung mittels Sachwert­
faktor erforderlich. Diese sind durch Nachbewertungen, d.h. aus den Verhältnissen von re­
alisierten Vergleichskaufpreisen und für diese Vergleichsobjekte berechnete vorläufige 
Sachwerte (= Substanzwerte) zu ermitteln. Die „Marktanpassung" des vorläufigen Sach­
werts an die Lage auf dem örtlichen Grundstücksmarkt führt im Ergebnis erst zum marktan­
gepassten vorläufigen Sachwert des Grundstücks und stellt damit den „wichtigsten Rechen­
schritt" innerhalb der Sachwertermittlung dar. 
Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein 
Preisvergleich, bei dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden+ Gebäude+ Außen­
anlagen+ sonstige Anlagen) den Vergleichsmaßstab bildet. 
Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Sachwert nach Berück­
sichtigung ggf. vorhandener besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale (vgl.§ 35 
Abs. 4 lmmoWertV). 

4.4.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe 

Herstellungskosten(§ 36 Abs. 2 lmmoWertV) 
Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden durch Multiplika­
tion der Gebäudefläche (m2) des (Norm)Gebäudes mit Normalherstellungskosten (NHK) 
für vergleichbare Gebäude ermittelt. Den so ermittelten durchschnittlichen Herstellungskos­
ten sind noch die Werte von besonders zu veranschlagenden Bauteilen und besonde­
ren (Betriebs) Einrichtungen hinzuzurechnen. 
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Normalherstellungskosten 
Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen van reinen Baukosten für 
Gebäude mit annähernd gleichem Ausbau- und Gebäudestandard ('Normobjekt'). Sie wer­
den für die Wertermittlung auf ein einheitliches Index-Basisjahr zurückgerechnet. Die Nor­
malherstellungskosten besitzen überwiegend die Dimension ,,€/m2 Brutto-Grundfläche" oder 
,,€/m2 Wohnfläche" des Gebäudes und verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. 

Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. 1.1. Abs. 3 lmmoWertV) 
Die Normalherstellungskosten umfassen u. a. auch die Baunebenkosten (BNK), welche als 
„Kosten für Planung, Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen" definiert 
sind. 
Die Baunebenkosten sind daher in den hier angesetzten durchschnittlichen Herstellungs­
kosten bereits enthalten. 

Bau kostenregionalfaktor 
Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) beschreibt im Allgemeinen das Verhältnis der 
durchschnittlichen örtlichen zu den bundesdurchschnittlichen Baukosten. Durch ihn sollen 
die durchschnittlichen Herstellungskosten an das örtliche Baukostenniveau angepasst wer­
den. Gemäß§ 36 Abs. 3 lmmoWertV ist der Regionalfaktor ein bei der Ermittlung des Sach­
wertfaktors festgelegter Modellparameter. 

Gesamtnutzungsdauer 
Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche 
Anlage bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise 
wirtschaftlich genutzt werden kann. Sie ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und 
dem den Wertermittlungsdaten zugrunde liegenden Modell. 

Restnutzungsdauer(§ 4 i.V.m. § 12 Abs. 5 lmmoWertV) 
Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei 
ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden 
kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnut­
zungsdauer' abzüglich 1tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag 1 zugrunde 
gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim 
Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in 
den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unter­
haltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt un­
terstellt werden. 

Alterswertminderung (§ 38 lmmoWertV) 
Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird i. d. R. nach dem 
linearen Abschreibungsmodell auf der Basis der ermittelten Restnutzungsdauer (RND) 
des Gebäudes und der jeweils modellhaft anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer (GND) 
vergleichbarer Gebäude ermittelt. 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile 
Von den Normalherstellungskosten nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile, wie bei­
spielsweise besondere Bauteile, besondere (Betriebs-)Einrichtungen und sonstige Beson­
derheiten (u.a. Ausbauzuschlag) können durch marktübliche Zuschläge bei den durch­
schnittlichen Herstellungskosten berücksichtigt werden. 

Außenanlagen 
Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche 
Anlagen (insbesondere Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur 
Grundstücksgrenze, Einfriedungen, Wegebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (ins­
besondere Gartenanlagen). 
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Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 lmmoWertV) 
Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis ,,vorläufiger Sachwert" ist in aller Regel 
nicht mit hierfür gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „vor­
läufiger Sachwert" (= Substanzwert des Grundstücks) an den Markt, d. h. an die für ver­
gleichbare Grundstücke realisierten Kaufpreise angepasst werden. Das erfolgt mittels des 
sog. objektspezifisch angepassten Sachwertfaktors. 
Der Sachwertfaktor ist das durchschnittliche Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen ent­
sprechenden, nach den Vorschriften der lmmoWertVermittelten „vorläufigen Sachwerte"(= 
Substanzwerte). Er wird vorrangig gegliedert nach der Objektart (er ist z.B. für Einfamilien­
hausgrundstücke anders als für Geschäftsgrundstücke), der Region (er ist z.B. in wirt­
schaftsstarken Regionen mit hohem Bodenwertniveau höher als in wirtschaftsschwachen 
Regionen) und der Objektgröße. 
Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleichbare Objekte abgelei­
teten Sachwertfaktors ist das Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale(§ 8 Abs. 3 lmmoWertV) 
Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom 
üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des 
Bewertungsobjekts (z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaft­
liche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläu­
terungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den 
marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 lmmoWertV) 
Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften - z. B. 
durch mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder 
ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der 
Mode einstellen. 
Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufv\/endungen, auf nachträgliche äußere 
Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 
Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der 
Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung 
kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen 
Kostenermittlungen erfolgen, 
Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur 
Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 
• nur zerstörungsfrei - augenscheinlich untersucht wird, 
• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines 

Sachverständigen für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermitt­
lung allein aufgrund der Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden 
Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, 
technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung an­
gesetzt sind. 
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4.5 Sachwertberechnung 

Gebäudebezeichnung Einfamilienhaus mit Anbauten 

Normalherstell ungs kosten (Bas lsja hr 2010) = 
Berechnungsbasis 
• Brutto-Grundfläche (BGF) X 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile + 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen = 
im Basisjahr 2010 

Baupreisindex ( B PI) 13. 02 _ 2 026 (2010 = 1 00) X 

Durchschnittliche Herstellungskosten der baulichen Anlagen "' 
am Stichtag 

Regionalfaktor X 

Regionalisierte Herstellungskosten der baulichen Anlagen am = 
Stichtag 
Atterswertmi nderung 
• Modell 

• Gesamtnutzungsdauer (GND) 

• Restnutzungsdauer (RND) 

• prozentual 

• Faktor xj 
vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen = 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen (ohne Außenanlagen) 
vorläufiger Sachwert der baulichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen 

vorläufiger Sachwert der baulichen Anlagen 
beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) 

vorläufiger Sachwert 
Sachwertfaktor 
marktangepasster vorläufiger Sachwert 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Sachwert 

Georgios Eglentzes Diplom-Volkswirt info@imwert.de 

770,00 €/m2 BGF 

290,00 m2 

0,00€ 

223.300,00 € 

190,6/100 

425.609,80 € 

1,000 

425.609,80 € 

linear 

80 Jahre 
20 Jahre 

75,00 % 

0,25 

106.402,45 € 

106.402,45 € 

+ 5.320,12 € 

= 111.722,57 € 

+ 68.300,00€ 

= 180.022,57 € 
X 0,95 

= 171.021,44 € 
0,00€ 

= 171.021,44 € 
rd. 171.000,00 € 

Seite 20 

 



Verkehrswert i. S. d. §194 BauGB Alsenzstraße 14, 67722 Winnweiler Az: AG-ROK1 K54/25 

4.5.1 Erläuterung zur Sachwertberechnung 

Berechnungsbasis 
Die Berechnung der Gebäudeflächen (Brutto-Grundflächen (BGF) oder Wohnflächen (WF)) 
wurde von mir durchgeführt. Die Berechnungen weichen modellbedingt teilweise von der 
diesbezüglichen Vorschrift (DIN 277 -Ausgabe 2005 bzw. WoFIV) ab; sie sind deshalb nur 
als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. Die Abweichungen bestehen daher ins­
besondere in wertbezogenen Modifizierungen (vgl. [2], Teil 1, Kapitel 16 und 17); 
bei der BGF z.B. 
• (Nicht)Anrechnung der Gebäudeteile c (z. B. Balkone) und 
• Anrechnung von (ausbaubaren, aber nicht ausgebauten) Dachgeschossen; 
bei der WF z. B. 
• Nichtanrechnung der Terrassenflächen. 

Herstellungskosten 
Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausführungen in der Wertermitt­
lungsliteratur und den Erfahrungen des Sachverständigen auf der Basis der Preisverhält­
nisse im Basisjahr angesetzt. Der Ansatz der NHK ist aus [1], Kapitel 3.01 .1 entnommen. 

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: 
Einfamilienhaus mit Anbauten 
Nutzungsgruppe: Ein- und Zweifamilienhäuser 
Anbauweise: freistehend 
Gebäudetyp: KG, EG, ausgebautes DG 

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 
Standardstufe tabellierte I relativer \ relativer 

NHK 201 0 Gebäudestandardanteil . NHK 2010-Anteil 
[€/m2 BGF] _l_ __ [%] --~-_(€/m 2 BGF_] _ 

gewogene, standardbezogene NHK 2010 = 769, 76 
gewogener Standard = 2,4 

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK~ 
Werts zwischen die tabellierten NHK. 

NHK 2010 für das Bewertungsgebäude = 
rd. 

769,76 €/m2 BGF 
770,00 €/ni'1 BGF 

Zuschlag für nicht erfasste werthaltige einzelne Bauteile 
Für die von den Normalherstellungskosten nicht erfassten werthaltigen einzelnen Bauteile 
werden pauschale Herstellungskosten- bzw. Zeitwertzuschläge in der Höhe geschätzt, wie 
dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht. Grundlage der Zuschlagsschätzungen 
sind insbesondere die in [1], Kapitel 3.01.2, 3.01.3 und 3.01.4 angegebenen Erfahrungs­
werte für durchschnittliche Herstellungskosten bzw. Ausbauzuschläge. Bei älteren und/oder 
schadhaften und/oder nicht zeitgemäßen werthaltigen einzelnen Bauteilen erfolgt die Zeit­
wertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Baupreisindex 
Bei den angesetzten Normalherstellungskosten (NHK 2010) handelt es sich um durch­
schnittliche Herstellungskosten für das (Basis-)Jahr 2010. Um die von diesem Zeitpunkt bis 
zum Wertermittlungsstichtag veränderten Baupreisverhältnisse zu berücksichtigen, wird der 
vom Statistischen Bundesamt zum Wertermittlungsstichtag zuletzt veröffentlichte und für 
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die jeweilige Art der baulichen Anlage zutreffende Baupreisindex verwendet. Da sich der 
vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Baupreisindex nicht auf das Basisjahr der NHK 
2010 bezieht, ist dieser auf das Basisjahr 2010=100 umzurechnen. Sowohl die vom Statis­
tischen Bundesamt veröffentlichten als auch die auf die für Wertermittlungszwecke notwen­
digen weiteren Basisjahre umgerechneten Baupreisindizes sind auch in [1], Kapitel 4.04.1 
abgedruckt. 

Baukostenregionalfaktor 
Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) ist eine Modellgröße im Sachwertverfahren. 
Aufgrund der Modellkonformität (vgl.§ 1 0 Abs. 1 lmmoWertV) wird bei der Sachwertberech­
nung der Regionalfaktor angesetzt, der auch bei der Ermittlung des Sachwertfaktors zu­
grunde lag. 

Baunebenkosten 
Die Baunebenkosten (BNK) enthalten insbesondere Kosten für Planung, Baudurchführung, 
behördliche Prüfungen und Genehmigungen. Sie sind in den angesetzten NHK 2010 bereits 
enthalten. 

Außenanlagen 
Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen wurden im Ortstermin getrennt erfasst 
und einzeln pauschal in ihrem vorläufigen Sachwert geschätzt. Grundlage sind die in [11, 
Kapitel 3.01 .5 angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten. Die 
Außenanlagen können auch hilfsweise sachverständig geschätzt werden. Bei älteren 
und/oder schadhaften Außenanlagen erfolgt die Sachwertschätzung unter Berücksichtigung 
diesbezüglicher Abschläge. 

-~ußenanlagen ______________ ~äufigerSachwert(inkl. BNK) 
prozentuale Schätzung: 5,00 % der vorläufigen Gebäudesach- 5.320, 12 E 
werte insg. (106.402,~5 €) 

Summe 5.320, 12 € 

Gesamtnutzungsdauer 
Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ist entsprechend der Zuordnung zur Art der baulichen 
Anlage und den in Anlage 1 lmmoWertV dargestellten Gesamtnutzungsdauern entnommen 
und wurde ggf. unter Berücksichtigung der besonderen Objektmerkmale angepasst. 

Restnutzungsdauer 
Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungs­
dauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. 
Diese wird allerdings dann verlängert (d, h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewer­
tungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den 
Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des lnstandhal­
tungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unter­
stellt werden. 
Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durch­
geführten oder zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird 
das in [1], Kapitel 3.02.4 beschriebene Modell angewendet. 

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer 
für das Gebäude: Einfamilienhaus mit Anbauten und Garage 
Das Baujahr ist unbekannt. 
Auf Grund der gewonnenen Eindrücke am Ortstermin (nur von außen besichtigt etc.) 
schätzt der Sachverständige die Restnutzungsdauer auf rd. 20 Jahren. 
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Alterswertminderung 
Die Alterswertminderung der Gebäude wird unter Berücksichtigung der Gesamtnutzungs­
dauer und der Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt. Dabei ist das den Wer­
termittlungsdaten zugrunde liegende Alterswertminderungsmodell anzuwenden. 

Sachwertfaktor 
Der angesetzte objektspezifisch angepasste Sachwertfaktor wird auf der Grundlage 
• der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses unter Hinzuzie­

hung 
• der verfügbaren Angaben des Oberen Gutachterausschusses bzw. der Zentralen Ge­

schäftsstelle J 

• des in [1], Kapitel 3.03 veröffentlichten Gesamt- und Referenzsystems der bundesdurch­
schnittlichen Sachwertfaktoren, in dem die Sachwertfaktoren insbesondere gegliedert 
nach Objektart, Wirtschaftskraft der Region, Bodenwertniveau und Objektgröße (d.h. Ge­
samtgrundstückswert) angegeben sind, sowie 

• eigener Ableitungen des Sachverständigen, insbesondere zu der regionalen Anpassung 
der v. g. bundesdurchschnittlichen Sachwertfaktoren und/oder 

• des lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Sachwertfaktors aus dem SprengnetterM 
Marktdatenportal 

bestimmt.. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des 
Sachwertverfahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigieM 
rend berücksichtigt, wie sie offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. 
mitgeteilt worden sind. 
Eine hinreichende Nachvollziehbarkeit der Wertermittlung in Hinsicht auf die Schätzung des 
Werteinflusses der vorhandenen Zustandsbesonderheiten kann im Sinne der lmmoWertV 
in aller Regel durch die Angabe grob geschätzter Erfahrungswerte für die Investitions- bzw. 
Beseitigungskosten erreicht werden. Die Kostenschätzung für solche baulichen MaßnahM 
men erfolgt in der Regel mit Hilfe von Kostentabellen, die sich auf Wohn- oder Nutzflächen, 
Bauteile oder Einzelgewerke beziehen. 
Verkehrswertgutachten sind jedoch grundsätzlich keine Bauschadengutachten. D.h. die Er­
stellung einer differenzierten Kostenberechnung ist im Rahmen eines Verkehrswertgutach­
tens durch den Immobilienbewertungssachverständigen nicht zu leisten und wird von die­
sem auch nicht geschuldet. 
Die in diesem Gutachten enthaltenen Kostenermittlungen für z.B. erforderliche bauliche In­
vestitionen sind daher weder Kostenberechnung, Kostenanschlag noch Kostenfeststellung 
oder Kostenschätzung im Sinne der DIN 276 (Kosten im Hochbau), sondern lediglich pau­
schalierte Kostenschätzungen für das Erreichen des angestrebten Hauptzweckes des be­
auftragten Gutachtens, nämlich der Feststellung des Markt-Nerkehrswertes. 
Da hierfür allgemein verbindliche Wertermittlungsmodelle bisher nicht vorhanden sind, er­
folgt die Ermittlung näherungsweise auf Grundlage der von Sprengnetter in [2] Kapitel 9/61 
dargestellten Modelle in Verbindung mit den Tabellenwerken nach [1] Kapitel 3.02.2/2.1. 
In diesen Modellen sind die Kostenabzüge für Schadenbeseitigungsmaßnahmen aus den 
NHK-Tabellen abgeleitet und mit der Punktrastermethode weitgehend harmonisiert. Damit 
sind diese Schätzmodelle derzeit die einzigen in der aktuellen Wertermittlungsliteratur ver­
fügbaren Modelle, die in einheitlicher Weise gleichermaßen anwendbar sind auf eigen- oder 
fremdgenutzte Bewertungsobjekte sowie modernisierungsbedürftige, neuwertige (=moder­
nisierte) Objekte oder Neubauten. 
Die korrekte Anwendung dieser Modelle führt in allen vorgenannten Anwendungsfällen zu 
marktkonformen Ergebnissen und ist daher sachgerecht. 
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4.6 Ertragswertermittlung 

4.6.1 Das Ertragswertmodell der lmmobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 - 34 lmmoWertV beschrie­
ben. 
Die Ermittlung des Ertragswerts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen 
(insbesondere Mieten und Pachten) aus dem Grundstück. Die Summe aller Erträge wird als 
Rohertrag bezeichnet. Maßgeblich für den vorläufigen (Ertrags)Wert des Grundstücks ist 
jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt sich als Rohertrag abzüglich der Aufwen­
dungen, die der Eigentümer für die Bewirtschaftung einschließlich Erhaltung des Grund­
stücks aufwenden muss (Bewirtschaftungskosten). 
Das Ertragswertverfahren fußt auf der Überlegung, dass der dem Grundstückseigentümer 
verbleibende Reinertrag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. 
des dafür gezahlten Kaufpreises) darstellt. Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert 
durch Kapitalisierung des Reinertrags bestimmt. 
Hierbei ist zu beachten, dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Ver­
zinsung für den Grund und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen bauli­
chen (insbesondere Gebäude) und sonstigen Anlagen (z. B. Anpflanzungen) darstellt. Der 
Grund und Boden gilt grundsätzlich als unvergänglich (bzw. unzerstörbar). Dagegen ist die 
(wirtschaftliche) Restnutzungsdauer der baulichen und sonstigen Anlagen zeitlich be­
grenzt. 
Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenanlagen i. d. R. im Ver­
gleichswertverfahren (vgl.§ 40 Abs. 1 lmmoWertV) grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich 
ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre. 
Der auf den Bodenwert entfallende Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Boden­
werts mit dem (objektspezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatz bestimmt. (Der Bo­
denertragsanteil stellt somit die ewige Rentenrate des Bodenwerts dar.) 
Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz ,.(Ge­
samt)Reinertrag des Grundstücks" abzüglich 1,Reinertragsanteil des Grund und Bodens". 
Der vorläufige Ertragswert der baulichen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d. h. Zeit­
rentenbarwertberechnung) des (Rein)Ertragsanteils der baulichen und sonstigen Anlagen 
unter Verwendung des (objektspezifisch angepassten) Liegenschaftszinssatzes und der 
Restnutzungsdauer ermittelt. 
Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert" und 11vorläufigem 
Ertragswert der baulichen Anlagen1

' zusammen. 
Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Er­
mittlung des vorläufigen Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung 
des Ertragswerts aus dem marktangepassten vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu be­
rücksichtigen. 
Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendung des aus Kaufpreisen ab­
geleiteten Liegenschaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlichen auf der 
Grundlage des marktüblich erzielbaren Grundstücksreinertrages dar. 

4.6.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe 

Rohertrag (§ 31 Abs. 2 lmmoWertV) 
Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung 
marktüblich erzielbaren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist 
von den üblichen (nachhaltig gesicherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbe­
sondere der Gebäude) auszugehen. Als marktüblich erzielbare Erträge können auch die 
tatsächlichen Erträge zugrunde gelegt werden, wenn diese marktüblich sind. 
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Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den übli­
chen, nachhaltig gesicherten Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die tatsächli­
che Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen vom Üblichen abweichende Ent­
gelte erzielt, sind für die Ermittlung des Rohertrags zunächst die für eine übliche Nutzung 
marktüblich erzielbaren Erträge zugrunde zu legen. 

Bewirtschaftungskosten (§ 21 lmmoWertV) 
Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ord­
nungsgemäße Bewirtschaftung und zulässige Nutzung des Grundstücks (insbesondere der 
Gebäude) laufend erforderlich sind. Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungs­
kosten, die Instandhaltungskosten, das Mietausfallwagnis und die Betriebskosten. 
Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu ver­
stehen, die durch uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnah­
men oder durch vorübergehenden Leerstand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung 
oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es umfasst auch das Risiko von uneinbring­
lichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines Mietverhältnisses oder 
Räumung(§ 32 Abs. 4 lmmoWertV und§ 29 Satz 1 und 211. BV). 
Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskos­
ten(anteile) in Abzug gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich 
zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter umgelegt werden können. 

Ertragswert/ Rentenbarwert (§ 29 und § 34 lmmoWertV) 
Der vorläufige Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am \/\/ertermittlungsstichtag be­
zogene (Einmal)Betrag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungs­
dauer erzielbaren (Rein)Erträge einschließlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht Die Ein­
künfte aller während der Nutzungsdauer noch anfallenden Erträge- abgezinst auf die Wert­
verhältnisse zum Wertermittlungsstichtag - sind wertmäßig gleichzusetzen mit dem vorläu­
figen Ertragswert des Objekts. 
Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnutzungsdauer an­
zusetzen, für den Grund und Boden unendlich (ewige Rente). 

Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 lmmoWertV) 
Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der 
Grundlage geeigneter Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem 
Bewertungsgrundstück hinsichtlich Nutzung und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach 
den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als Durchschnittswert abgeleitet (vgl.§ 21 Abs. 
2 lmmoWertV). Der Ansatz des (marktkonformen) objektspezifisch angepassten Uegen­
schaftszinssatzes für die Wertermittlung im Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass 
das Ertragswertverfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d.h. dem Verkehrswert ent­
spricht 
Der Liegenschaftszinssatz übernimmt demzufolge die Funktion der Marktanpassung im Er­
tragswertverfahren. Durch ihn werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grund­
stücksmarkt erfasst 

Restnutzungsdauer (§ 4 Abs. 3 lmmoWertV) 
Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei 
ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden 
kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnut­
zungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermitt1ungsstichtag1 zugrunde 
gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim 
Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in 
den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unter­
haltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt un­
terstellt werden. 
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Marktübliche Zu~ oder Abschläge(§§ 7 Abs. 2 lmmoWertV) 
Lassen sich die allgemeinen VVertverhältnisse bei Verwendung der Liegenschaftszinssätze 
auch durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht aus­
reichend berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts 
eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale(§ 8 Abs. 3 lmmoWertV) 
Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom 
üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des 
Bewertungsobjekts (z. 8. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaft­
liche Überalterung, insbesondere Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläu­
terungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Abweichungen von den 
marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden(§ 8 Abs. 3 Nr. 2 lmmoWertV) 
Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R bereits von Anfang an anhaften - z. B. 
durch mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder 
ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der 
Mode einstellen. 
Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere 
Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 
Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der 
Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung 
kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen 
Kostenermittlungen erfolgen. 
Der Bewertungssachverständige kann i. d. R die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur 
Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 
• nur zerstörungsfrei - augenscheinlich untersucht wird, 
• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines 

Sachverständigen für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermitt­
lung allein aufgrund Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inau­
genscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, techni­
schen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt 
sind. 
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4. 7 Ertragswertberechnung 

Gebäudebezeichnung Mieteinheit Fläche Anzahl marktüblich erzielbare Nettokaltmiete 

Nutzung/Lage (m2) (Stk.) (€/m~) monatlich 
bzw. (€) 

(€/Stk.) 

Elnfamilienhaus mit Wohnen 150,00 6,50 975,00 
Anbauten 

Garage/Stell platz 1,00 50,00 50,00 

Summe rd.150,00 1,00 1.025,00 

Grundlage der Wertermittlung ist die marktübliche erzielbare Nettokaltmiete. 

jährlicher Rohertrag {Summe der marktüblich erzie!baren Jährlichen Nettokaftmie­
ten) 
Bewirtschaftungskosten (nur Anteil des Ve1·mieters) 
(25,00 % det· marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmiete) 

Jährlicher Reinertrag 
Reinertragsanteil des Bodens 
3,50 % von 68.300,00 € (Liegenschaftszinssatz :< Bodenwert (beitragsfrei)) 

Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen 
Kapitalisierungsfaktor (gern,§ 34 Abs. 2 hnmoWertV) 
bei LZ = 3,50 % Liegenschaftszinssatz 
und RND :-: 20 Jahren Restnutzungsdauer 

vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen 
beitragsfreier Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) 

vorläufiger Ertragswert 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Ertragswert 
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68.300,00 € 

165.431,91 € 
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4.7.1 Erläuterung zur Ertragswertberechnung 

Wohn- bzw. Nutzflächen 

Az: AG-ROK1K54125 

Die Berechnungen der Wohn- bzw. Nutzflächen wurden von mir durchgeführt. Sie orientie­
ren sich an der Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächen­
berechnung und Mietwertermittlung (WMR), in der die von der Rechtsprechung insbeson­
dere für Mietwertermittlungen entwickelten Maßgaben zur wohnwertabhängigen Anrech­
nung der Grundflächen auf die Wohnfläche systematisiert sind, sofern diesbezügliche Be­
sonderheiten nicht bereits in den Mietansätzen berücksichtigt sind (vgl. [2], Teil 11 Kapitel 
15) bzw. an der in der regionalen Praxis üblichen Nutzflächenermittlung. Die Berechnungen 
können demzufolge teilweise von den diesbezüglichen Vorschriften (WoFIV; II. BV; DIN 283; 
DIN 277) abweichen; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. 

Rohertrag 
Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich erziel­
bare Nettokaltmiete. Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtliche auf den 
Mieter zusätzlich zur Grundmiete umlagefähigen Bewirtschaftungskosten. 
Die marktüblich erzielbare Miete wurde auf der Grundlage von verfügbaren Vergleichsmie­
ten für mit dem Bewertungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke 
• aus dem Mietspiegel der Gemeinde oder vergleichbarer Gemeinden, 
• aus dem Sprengnetter Preisspiegel Wohnmieten aus dem Sprengnetter-Marktdatenpor­

tal 
• aus der lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Vergleichsmiete für ein Standardob-

jekt aus dem Sprengnetter-Marktdatenportal und/oder 
• aus anderen Mietpreisveröffentlichungen 
als mittelfristiger Durchschnittswert abgeleitet und angesetzt. Dabei werden wesentliche 
Qualitätsunterschiede des Bewertungsobjektes hinsichtlich der mietwertbeeinflussenden 
Eigenschaften durch entsprechende Anpassungen berücksichtigt. 

Bewirtschaftungskosten 
Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von 
Marktanalysen vergleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentualer Anteil am 
Rohertrag, oder auch auf €/m2 Wohn- oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je 
Nutzungseinheit bzw. Bewirtschaftungskostenanteil) bestimmt. 
Dieser Wertermittlung werden u. a. die in [1], Kapitel 3.05 veröffentlichten durchschnittlichen 
Bewirtschaftungskosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Be­
stimmungsmodell verwendet wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zu­
grunde liegt. 

Liegenschaftszi nssatz 
Der für das Bewertungsobjekt angesetzte objektspezifisch angepasste Liegenschaftszins­
satz wurde auf der Grundlage 
• der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses unter Hinzuzie­

hung 
• der verfügbaren Angaben des Oberen Gutachterausschusses bzw. der Zentralen Ge­

schäftsstelle, 
• des in [1], Kapitel 3.04 veröffentlichten Gesamtsystems der bundesdurchschnittlichen 

Liegenschaftszinssätze als Referenz- und Ergänzungssystem, in dem die Liegenschafts­
zinssätze gegliedert nach Objektart, Restnutzungsdauer des Gebäudes sowie Objekt­
größe (d. h. des Gesamtgrundstückswerts) angegeben sind, sowie 

• eigener Ableitungen des Sachverständigen, insbesondere zu der regionalen Anpassung 
der v. g. bundesdurchschnittlichen Liegenschaftszinssätze und/oder 
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• des lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Uegenschaftszinssatzes aus dem Spreng-
netter-Ma rktd aten portal 

bestimmt 

Gesamtnutzungsdauer 
Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem 
den Wertermittlungsdaten zugrunde liegenden Modell, Dabei wurde darauf geachtet, dass 
dasselbe Bestimmungsmodell veiwendet wurde, das auch der Ableitung der Liegenschafts­
zinssätze zugrunde liegt. 
Die GND ist aus [1], Kapitel 3.01.1 entnommen. 

Restnutzungsdauer 
Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungs­
dauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. 
Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewer­
tungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den 
We rterm ittl u ng sa nsätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des U nterha 1-
tu ngsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unter­
stellt werden. 
Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durch­
gefüh1ien oder zeitnah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird 
das in [1], Kapitel 3.02.4 beschriebene Modell angewendet. 
Vgl. diesbezüglich die differenzierte RND-Ableitung in der Sachwertermittlung. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Hier werden dle wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des 
Ertragswertverfahrens bereits berücksichtlgten Besonderheiten des Objekts insoweit korri­
gierend berücksichtigt, wie sie offensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. 
mitgeteilt worden sind. 

Georgios Eglentzes Diplom-Volkswirt info@imwert.de Seite 29 

 



Verkehrswert i. S. d . §194 BauGB Alsenzstraße 14, 67722 Winnweiler Az: AG-ROK1 K54/25 

5 Verkehrswert 
Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu 
Kaufpreisen gehandelt , die sich vorrangig am Sachwert orientieren . 

Der Sachwert wurde zum Wertermitt lungsstichtag mit rd. 171.000,00 € ermittelt. 
Der zu r Stützung ermittelte Ertragswert beträgt rd . 165.000 ,00 €. 

Der Verkehrswert für das mit einem 
Einfamilienhaus bebaute Grundstück in 
67722 Winnweiler, Alsenzstraße 14 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 
Winnw eiler 513 2 
Gemarkung Flurstück 
Winnweiler 12/3 

wird zum Wertermittlungsstichtag 13.02.2026 mit rd . 

170.000,00 € 
in Worten: einhundertsiebzigtausend Euro 

geschätzt. 

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ableh­
nungsgründe entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger 
nicht zulässig ist oder seinen Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden 
kann. 

Neustadt an der Weinstraße, den 20. März 2026 
ter Soc 

ii cn 
1:,.,,.., fl 

• C 

llll 

- ~(,5 .. :. .... 
, ·1u 
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6 Wert der Lasten Grundbuch Abteilung II 

Bewertung Lasten 

Dem Sachverständigen liegt ein unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 19.11 .2025 vor. 

Grundbuch von Winnweiler, Blatt 513 

Pos. 1: Kanalisationsanlagenrecht. .. 
Der Gemeinde Winnweiler wird die Betreibung einer Entwässerungsanlage (Kanalisation) 
gestattet (siehe Schutzstreifen in der Skizze (3 Meter beiderseits) . 
Es wird unterstellt , dass ein zukünftiger Erwerber diese Position akzeptiert 
(nahe zu wertneutral) . 

Pos. 2: gelöscht 

Pos. 3. Sanierungsverfahren .. . 
Lt. Auskunft der Verbandsgemeinde Winnweiler werden die städtebaulichen Sanierungs­
maßnahmen im vereinfachten Verfahren durchgeführt . 
Die Position 3 ist in der Zwangsversteigerung nicht wertrelevant. 
Der Wert der Last Position 3 wird mit 0,00 € geschätzt. 
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Pos. 4&5: gelöscht. .. 

Gemäß Beschluss des Amtsgerichtes Rockenhausen vom 19.12.2025 ist die Zwangsver­
steigerung angeordnet. 

Diese Position ist in der Zwangsversteigerung nicht wertrelevant. 
Der Wert der Last wird mit 0,00 geschätzt. 
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7 Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 
Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und 
den angegebenen Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist 
nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. 
Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen 
Beschreibungen und Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung. 
Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer ver­
einbarten Drittverwendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vor­
satz oder grobe Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers beruhen, in Fällen der Übernahme 
einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, sowie in Fällen 
der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine 
Pflicht verletzt wird, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig ver­
trauen darf (Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den 
typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 
Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters 
und Betriebsangehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit 
verursachte Schäden. 
Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, 
die von Dritten im Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist 
auf die Höhe des für den Auftragnehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweiligen Dritten 
beschränkt. 
Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden 
Einzelfall auf maximal 500.000,00 EUR begrenzt. 
Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Stra­
ßenkarte, Stadtplan, Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. 
Sie dürfen nicht aus dem Gutachten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt 
werden. Falls das Gutachten im Internet veröffentlicht wird, wird zudem darauf hingewiesen, 
dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im Kontext von 
Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteige­
rungsverfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Mo­
naten. 
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8 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software 
8.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

- In der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung. -

BauGB: 
Baugesetzbuch 

BauNVO: 
Baunutzungsverordnung - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 

BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 

ZVG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsveiwaltung 

lmmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und 
der für die Wertermittlung erforderlichen Daten - lmmobilienwertermittlungsverordnung -
lmmoWertV 

SW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (Sachwertrichtlinie - SW-RL) 

VW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts (Vergleichswertrichtlinie 
-VW-RL) 

EW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Ertragswerts (Ertragswertrichtlinie - EW-RL) 

BRW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Bodenrichtwerts (Bodenrichtwertrichtlinie - BRW-RL) 

WertR: 
Wertermittlungsrichtlinien - Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) 
von Grundstücken 

WoFIV: 
Wohnflächenverordnung - Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche 

WMR: 
Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie - Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenbe­
rechnung und Mietwertermittlung 

DIN 283: 
DIN 283 Blatt 2 "Wohnungen; Berechnung der Wohnflächen und Nutzflächen" (Ausgabe 
Februar 1962; obwohl im Oktober 1983 zurückgezogen findet die Vorschrift in der Praxis 
weiter Anwendung) 
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GEG: 
Gebäudeenergiegesetz-Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerba­
rer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden 

8.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur/ Marktdaten 

(1) Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung - Marktdaten und Praxishilfen, Loseblatt­
sammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2019 -2025 

[2) Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung - Lehrbuch und Kommentar, Loseblatt­
sammlung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2019- 2025 

[3] Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter Bocks, Online Wissensdatenbank zur Immobilien­
bewertung 

(IVD] Marktübliche Liegenschaftszinssätze, Mieten und Marktdaten (IVD) Immobilienver­
band Deutschland 

[lmWERT Bewertungsgesellschaft mbH] 
aus diversen Quellen 

Archivdaten und eigene Datensammlungen 

[Kleiber Wolfgang] Verkehrswertermittlung von Grundstücken von Marktwerten (Verkehrs­
werten), Versicherungs- und Beleihungswerten unter Berücksichtigung der lm­
moWertV 6, vollständig neu bearbeitet Auflage 2010 und neuer 

[Oberer GAA] Landesgrundstücksmarktbericht RLP 2013-2025 (LGM) 

8.3 Verwendete fachspezifische Software 

Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services 
GmbH, Bad Neuenahr-Ahrweiler entwickelten Softwareprogramms "Sprengnetter-ProSa" 
(Stand 04.03.2026) erstellt. 
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